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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser

Im Hintergrund der Dorfzeitung hat sich in den vergangenen Monaten einiges 

verändert. Die Organisation wurde neu aufgestellt, Abläufe wurden überarbeitet und 

neue Ideen eingebracht. Mit diesen Anpassungen möchten wir sicherstellen, dass die 

Dorfzeitung auch in Zukunft aktuell und interessant bleibt.

Ein besonderer Dank gilt dem bisherigen Redaktionsteam, welches die Dorfzeitung 

über viele Jahre mit grossem Engagement, viel Zeit und Herzblut geprägt und 

weiterentwickelt hat. Dieses Engagement ist nicht selbstverständlich und verdient 

grosse Anerkennung.

Eine Dorfzeitung lebt von den Menschen, die Beiträge schreiben, Fotos machen, 

Anlässe organisieren oder Informationen weitergeben. Deshalb ist die Neuorganisation 

auch eine Einladung an Sie: Wenn Sie eine Geschichte, Fotos, einen Vereinsbericht 

oder eine Idee für einen Beitrag haben, freuen wir uns über Ihre Mitwirkung.

Wir danken allen, die sich für die Dorfzeitung engagieren, und wünschen Ihnen viel 

Freude beim Lesen dieser Ausgabe.
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Schalteröffnungszeiten
Montag und Dienstag, 08.30 bis 11.30 Uhr. Weitere Termine können via Slot-System auf der 

Homepage gebucht werden.

Bei Todesfällen wenden Sie sich als erstes an das von Ihnen gewählte 

Bestattungsunternehmen. Damit sämtliche Fragen und Unklarheiten bei einem Todesfall mit 

der Gemeindeverwaltung besprochen werden können, bitten wir Sie vorgängig einen Termin zu 

vereinbaren. 

Telefon: 061 725 10 10

Montag bis Donnerstag 09 – 11 Uhr

Am schnellsten erreichen Sie die Verwaltung via Mail:

gemeinde@witterswil.ch

finanzen@witterswil.ch

steuern@witterswil.ch

einwohnerkontrolle@witterswil.ch

Sitzungen Baukommission
Jeweils dienstags, 17.30 Uhr

26. Mai 23. Juni 14. Juli 25. August

29. September 27. Oktober 24. November 15. Dezember

Einreichen der Baugesuche jeweils eine Woche vor der Sitzung an die Gemeinde Witterswil, 

z.Hd. Baukommission, Bättwilerstrasse 23, 4108 Witterswil

Sprechstunden beim Bauverwalter
Nur auf vorgängige Anmeldung unter der Nummer 061 725 10 13. Sie finden jeweils dienstags 

eine Woche vor der BK-Sitzung, von 17.00 – 18.15 Uhr, statt.

19. Mai 16. Juni 07. Juli 18. August

22. September 20. Oktober 17. November 08. Dezember

Öffnungszeiten Feiertage
Die Gemeindeverwaltung ist an folgenden Feiertagen geschlossen:

Pfingsten Montag, 25.05.2026

Fronleichnam Donnerstag, 04.06.2026
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Aus der Verwaltung

mailto:gemeinde@witterswil.ch
mailto:finanzen@witterswil.ch
mailto:steuern@witterswil.ch
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Zivilstandsmeldung

Herzliches Beileid

Am 28.04.2026 ist verstorben Frick-Bluhm Ingeburg, geboren am 17.09.1938
Am 04.05.2026 ist verstorben Steiner-Malli Maria, geboren am 07.07.1936

Herzliche Gratulation

Am 22.04.2026 ist Malea Eggenschwiler geboren, Tochter von Luca 
Eggenschwiler und Vanessa Kähny

Einladung Gemeindeversammlung
In den nächsten Tagen erhalten Sie die Einladung zur Gemeindeversammlung vom 
Dienstag, 09.06.2026, in Ihren Briefkasten. Auf Wunsch werden Ihnen sämtliche Detail-
Unterlagen zugestellt (Telefon 061 725 10 10 oder gemeinde@witterswil.ch oder via Online-
Formular auf der Homepage).

Einführung des digitalen Baubewilligungsverfahrens (eBauSO) in 
Witterswil ab 08. Juni 2026
Der Kanton Solothurn hat die rund eineinhalbjährige Pilotphase erfolgreich abgeschlossen. 
Nach den Pilotgemeinden führen nun alle weiteren Gemeinden das digitale 
Baubewilligungsverfahren (eBauSO) schrittweise ein.
Die Gemeinde Witterswil stellt per 8. Juni 2026 vollständig auf das digitale 
Baubewilligungsverfahren eBauSO um. Das Baugesuchsverfahren wird damit vollständig in 
das kantonale eGovernment-Portal my.so.ch integriert und künftig weitgehend papierlos 
abgewickelt.

Technische Hinweise für Gesuchstellende
1. Digitale Erfassung über das eBau-Portal

Die Erfassung und Einreichung der Baugesuche erfolgten über das eBau-Portal 
(my.so.ch). Dort stehen Formulare zur Verfügung, die Schritt für Schritt durch den 
Prozess führen.

2. Online-Hilfe und technische Unterstützung
Für die Nutzung des eBau-Portals stehen folgende Hilfen zur Verfügung:
− Online-Hilfe & Kurzanleitungen
− Technischer Support des Kantons eBauSO@bd.so.ch

3. Fachliche Fragen
Die Gemeindeverwaltung Witterswil, Abteilung Bauverwaltung, beantwortet weiterhin alle 
fachlichen Fragen telefonisch oder per E-Mail.

Was bleibt weiterhin auf Papier?
Das Einspracheverfahren sowie das Beschwerdeverfahren bleiben gesetzlich bedingt 
weiterhin papierbasiert und werden nicht über das eBau-Portal abgewickelt.

Die Gemeindeverwaltung Witterswil, Abteilung Bauverwaltung, unterstützt Sie gerne bei der 
digitalen Eingabe und bei allen Fragen rund um das Baubewilligungsverfahren

mailto:gemeinde@witterswil.ch
http://my.so.ch/
file://///rzpoa01/hi4108g1_auftragswesen$/Bauverwaltung/Baukommission/eBau/eBauSO@bd.so.ch
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Aufhebung Fundbüro
Das Fundbüro der Gemeindeverwaltung wird per sofort aufgehoben. Fundgegenstände 
werden neu während einer Woche bei der Gemeindeverwaltung aufbewahrt. Anschliessend 
werden nicht abgeholte Gegenstände an die Kantonspolizei Solothurn weitergeleitet.

Die Bevölkerung kann gefundene Gegenstände weiterhin bei der Gemeindeverwaltung 
abgeben.

Neue Web-Formulare auf der Gemeinde-Homepage
Ein Teil der Gemeinde-Homepage wurde kürzlich überarbeitet und benutzerfreundlicher 
gestaltet. Neu stehen verschiedene Web-Formulare zur Verfügung, mit denen Dienst-
leistungen bequem online genutzt werden können. So können beispielsweise Adress-
änderungen direkt über die Homepage beantragt werden. Weitere Dienstleistungen werden 
fortlaufend aufgeschaltet.

Mit dem neuen Online-Angebot möchte die Gemeinde den Service verbessern und 
Behördengänge vereinfachen.

Abfallgrundgebühren
Gerne informieren wir Sie, dass Sie in der ersten Hälfte Juni die Rechnungen der jährlich 
anfallenden Abfallgrundgebühren erhalten werden. Der Betrag für 2026 ist CHF 60.- und 
wird jedem Haushalt und jedem Gewerbe / juristische Person zugestellt. Bei Fragen steht 
die Finanzverwaltung zur Verfügung.

Seniorenausflug – Save the Date
Liebe Seniorinnen und Senioren
Bitte merken Sie sich den Dienstag, 01. September 2026 für den diesjährigen Ausflug vor. 
Die detaillierte Einladung erhalten Sie Ende Juni / Anfang Juli. Wir freuen uns bereits jetzt 
auf einen schönen gemeinsamen Ausflug. 
Bürgergemeinde und Einwohnergemeinde Witterswil

Gemeinsam gegen Littering und illegale Abfallentsorgung
Immer wieder werden in der Gemeinde Abfälle unsachgemäss entsorgt, sei es entlang von 
Strassen und Waldwegen, bei öffentlichen Plätzen oder bei Sammelstellen. Dieses 
sogenannte Littering sowie illegale Ablagerungen verschandeln nicht nur das Dorfbild, 
sondern belasten auch die Umwelt, Tiere und Gewässer und verursachen zusätzliche 
Kosten für die Allgemeinheit.

Wir bitten Sie deshalb, Abfälle korrekt zu entsorgen und die vorhandenen Entsorgungs-
stellen zu nutzen. 

Im Kanton Solothurn gelten hierzu klare gesetzliche Bestimmungen. Das unerlaubte 
Wegwerfen oder Ablagern von Abfällen im öffentlichen Raum ist verboten und kann mit 
Bussen geahndet werden.
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Abfallkalender 2026

Kehrrichtabfuhr

Jeweils dienstags. 

Bereitstellung bis 07.00 Uhr

Grünabfuhr 2026

Jeweils montags an folgenden Daten:

15. Juni 29. Juni

13. Juli 27. Juli

10. August 24. August

07. September 21. September

05. Oktober 19. Oktober

02. November 16. November

30. November

Häckseldienst 2026

Jeweils montags an folgenden Daten:

14. September

09. November

Papier und Kartonsammlung 2026

Jeweils freitags ab 07.00 Uhr an 

folgenden Daten:

03. Juli 07. August

04. September 02. Oktober

06. November 04. Dezember

Grobsperrgut, Metall und 

unbrennbare Abfälle

Brennbares Kleinsperrgut

Mit der Kehrichtabfuhr in Bündel bis 

max. 20 kg (SUVA-Vorschrift). Bei 20 kg 

sind 3 Marken anzukleben.

Kleinsperrgut 100/50/50 cm, jeden 

Dienstag mit dem Hauskehricht, z.B. 

Stühle, Nachttisch usw.

Grobsperrgut

In Bündel bis max. 20 kg (SUVA-

Vorschrift). Bei 20 kg sind 3 Marken 

anzukleben.

Grobsperrgut brennbar 200/50/100 cm 

und Sperrgut brennbar, z.B. Bett, 

Matratze, Blumenkiste usw.

Brennbar:

- Mittwoch, 02. September 2026

Grobsperrgut Metall, z.B. Fahrrad, 

Bügeltisch, Pfannen usw.

Metall: 

- Mittwoch, 04. November 2026
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Aus dem Gemeinderat

Beschlüsse aus der Gemeinderatssitzungen vom 27.04.2026

Rechnung 2025, Genehmigung durch den Gemeinderat

Die Jahresrechnung 2025 der Einwohnergemeinde Witterswil schliesst in der Erfolgsrech-

nung bei Erträgen von CHF 10'300’586.17 und einem Gesamtaufwand von

CHF 10'324’394.69 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 23'808.52 ab. Budgetiert war 

ein Defizit von CHF 367’736.00. Grund für diesen besseren Abschluss sind im 

Wesentlichen deutliche Mehrerträge im Bereich der Sondersteuern, bei den 

Gemeindesteuern der natürlichen Personen sowie Minderaufwand in diversen Funktionen.

://: Der Gemeinderat dankt der Finanzverwaltung für die saubere Vorbereitung. Der 

Gemeinderat genehmigt die Jahresrechnung 2025 zu Handen der Gemeindeversammlung.

Einladung Gemeindeversammlung 09.06.2026

Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom 13.04.2026 den Text der Traktanden 3 

(Postulate Wärmeverbund) und 4 (Gemeindeautonomie-Initiative) der Einladung 

genehmigt. Nun ist die Revision der Jahresrechnung 2025 abgeschlossen und es kann nun 

auch der Text zum Traktandum 2 (Genehmigung der Jahresrechnung 2025) genehmigt 

werden.

://: Der Gemeinderat genehmigt die Einladung zur Gemeindeversammlung.

Einführung Kommunikationskonzept

Das vorliegende Konzept definiert neben den Verantwortlichkeiten und den Schnittstellen in

Kommunikationsbelangen auch die Grundsätze der Kommunikation. Zudem werden die in

der Gemeinde verwendeten Kommunikationsmittel resp. -kanäle beschrieben. Basis bilden

die Informationsbedürfnisse der verschiedenen Anspruchsgruppen sowie eine einfache 

Umsetzung der Massnahme mit den bereits vorhandenen Ressourcen. Berücksichtigt 

wurden mehrere Thematiken, insbesondere die Einladung der Gemeindeversammlung, die 

Art und Weise der Veröffentlichung der Gemeinderatsprotokolle, die Einführung einer 

Gemeinde-News-App, die Bewirtschaftung und Standortermittlung vom Schaukasten sowie 

die Einführung eines Corporate Designs.

://: Der Gemeinderat genehmigt die Anpassung der Verteilung der Einladung zu der 

Gemeindeversammlung ab der zweiten Versammlung im 2026. Der Gemeinderat 

genehmigt einstimmig die begründeten Beschlüsse der Gemeinderatssitzung auf der 

Homepage und in der Dorfzeitung nach der Genehmigung des Protokolls. Der Gemeinderat 

stellt die Einführung der Gemeinde-App zurück. Die Einführung soll mit einem separaten 

Antrag nochmals traktandiert werden. Der Gemeinderat beauftragt die 

Gemeindeschreiberin, den aktuellen Standort des Schaukastens sowie den Einsatz von 

Informationstafeln zu evaluieren und dem Gemeinderat bis Ende 2026 einen 

Handlungsvorschlag vorzulegen. Der Gemeinderat genehmigt ein einheitliches Auftreten 

und beauftragt die Gemeindeschreiberin die entsprechenden Vorlagen zu erstellen.
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Demission UAK-Mitglied

Christoph Speiser, Mitglied der nicht ständigen Integrationskommission (UAK), hat sein

Rücktrittsbegehren aus der UAK am 26.03.2026 per E-Mail der zuständigen Gemeinderätin

mitgeteilt. Der Gemeinderat muss die Demission eines Mitglieds einer von ihm eingesetzten

Kommission genehmigen, auch wenn es sich um eine nichtständige Kommission handelt.

In diesem Zusammenhang wurde die Erfordernis eines Ersatzes überprüft

://: Der Gemeinderat bedankt sich bei Christoph Speiser für die geleistete Arbeit und 

genehmigt seine Demission aus der UAK mit sofortiger Wirkung. Der Gemeinderat 

beschliesst die Vakanz in der UAK vorerst nicht wiederzubesetzen.

Einführung eBau

m Rahmen des kantonalen Projekts eBauSO wird die Einführung eines elektronischen Bau-

gesuchsverfahrens (eBau) angestrebt. Ziel dieses Projekts ist es, den gesamten Prozess 

der Bearbeitung von Baugesuchen zu digitalisieren und weitestgehend papierlos zu 

gestalten. Die Integration des Baugesuchsverfahrens in das eGovernment Portal des 

Kantons Solothurn, my.so.ch, soll sicherstellen, dass sämtliche Kommunikation zwischen 

der Gemeinde, den Gesuchstellenden sowie den zuständigen Fachstellen künftig digital 

und zentral über das eBau Portal abgewickelt wird. Das Verfahren umfasst nicht nur die 

Einreichung von Baugesuchen, sondern auch sämtliche weiteren Schritte des 

Kommunikationsprozesses auf einer einheitlichen digitalen Plattform. Persönliche Kontakte 

zu den Behörden bleiben selbstverständlich weiterhin möglich.

://: Der Gemeinderat genehmigt per 08.06.2026 den Anschluss an die elektronische 

Plattform eBau für die Eingabe von Baugesuchen.

Anfrage Mehrzweckhallenmiete während Sommerferien

Der Ferienpass hat bei der Gemeinde Witterswil angefragt, die Mehrzweckhalle während 

der Sommerferien für Aktivitäten nutzen zu dürfen. Die Kommission für öffentliche Anlagen 

(Köa) hat diese Anfrage geprüft und abgelehnt. Begründet wird der Entscheid damit, dass 

die Mehrzweckhalle während der Sommerschulferien grundsätzlich nicht an Private 

vermietet wird. In den ersten zwei Ferienwochen erfolgt zudem die Reinigung des 

Schulgebäudes. Ergänzend wird festgehalten, dass der Ferienpass die Aussenanlagen 

(Hartplatz) bereits in den vergangenen Jahren genutzt hat und diese Nutzung weiterhin 

möglich bleibt

://: Der Gemeinderat lehnt die Anfrage des Ferienpasses zur Nutzung der Mehrzweckhalle 

während der Sommerferien ab. Der Gemeinderat legt fest, dass die köA künftig für 

Entscheide zur Feriennutzung, ausser Sommerferien, zuständig ist.

Brandschutzkontrolle Mehrzweckhalle

Die Gemeinde ist verpflichtet, die Sicherheit in öffentlichen Gebäuden mit 

Publikumsverkehr zu gewährleisten. Dies gilt insbesondere für die Primarschule, den 

Dorfladen, das Gemeindehaus sowie die Mehrzweckhalle. Angesichts der regelmässigen 

Nutzung und Vermietung der MZH sowie der bestehenden Unsicherheiten ist eine fachliche 

Überprüfung angezeigt

://: Der Gemeinderat beschliesst die Solothurnische Gebäudeversicherung mit der 

brandschutztechnischen Überprüfung der Mehrzweckhalle zu beauftragen.
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Instruktion Aktienvertreterin BLT AG; GV 18.05.2026

Mit Schreiben vom 10. April 2026 ist die Einladung der BLT AG an die Aktionäre zur Teil-

nahme an der 52. Generalversammlung am 18. Mai 2026 eingegangen. Delegierte der 

Gemeinde im BLT-Beirat ist Myrta Ziegler. Sie hat die Anmeldung zur Teilnahme an der GV 

bereits bestätigt.

://: Der Gemeinderat beauftragt die Delegierte, Myrta Ziegler, die Anträge anzunehmen.

Projekt Zeichen der Erinnerung

Der Kanton Solothurn organisiert am Freitag, 02. Juli 2027, den Anlass «Zeichen der 

Erinnerung». Dabei soll an die lange und für viele Betroffene sehr belastende Zeit der 

fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen im Kanton Solothurn 

erinnert werden. Mit Mail vom 25.03.2026 hat Frau Sollberger, Projektleiterin ZEDER SO 

angefragt, ob die Gemeinde grundsätzlich bereit ist, sich an diesem Anlass zu beteiligen.

://: Der Gemeinderat beschliesst am Anlass «Zeichen der Erinnerung» mitzumachen. Der 

Anlass soll mit anderen Gemeinden aus der Umgebung geplant und durchgeführt werden.
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Ortsplanrevision Witterswil – öffentliche Mitwirkung steht bevor

Liebe Witterswilerinnen und Witterswiler

Wo stehen wir mit der Ortsplanungsrevision? Wie geht es da weiter? Diese Fragen 
beschäftigen Sie berechtigterweise, nachdem wir letztmals Ende 2023 über die Arbeiten 
zur Erneuerung der Nutzungsplanung unserer Gemeinde informiert haben.

Der Prozess zieht sich in der Tat hin seit dem Start Mitte 2021 und dem ersten Meilenstein 
im Jahr 2022 mit der öffentlichen Vorstellung und Diskussion der ortsbaulichen und 
gestalterischen Grundlagen für die Revision der Nutzungsplanung in Witterswil. Im 
November 2023 wurde dann der Gesamtentwurf der revidierten Nutzungsplanung öffentlich 
präsentiert. Mit den dazu eingegangenen Rückmeldungen hat der Gemeinderat gestützt auf 
die Vorberatungen der Arbeitsgruppe Ortsplanungsrevision die Planunterlagen angepasst 
und im Juni 2024 den Gesamtentwurf der revidierten Nutzungsplanung zur Vorprüfung 
durch das Amt für Raumplanung (ARP) des Kantons Solothurn freigeben. Die Dokumente 
dazu konnten Sie auf der Homepage der Gemeinde einsehen.

Kantonale Vorprüfung

Die kantonale Vorprüfung wurde Ende März des letzten Jahres abgeschlossen. Der 
Vorprüfungsbericht vom 24. März 2025 findet sich nun ebenfalls im Ortsplanungsdossier 
auf unserer Homepage.

Die Rückmeldung des Kantons bestätigt den Entwurf der Nutzungsplanung in weiten 
Teilen. Dies gilt insbesondere für die vorgesehenen Anpassungen in der Zonenordnung mit 
dem Ziel bauliche Veränderungen im Bestand zu erleichtern und damit zur inneren 
Verdichtung beizutragen. Wesentlich dafür sind die Aufhebung der bisherigen 
Kernerweiterungszone und die Anpassung der Hofstattzone sowie die Einführung einer 
neuen Zone W3 reduziert (W3r), die bei angepasster Dachgestaltung Gebäude mit drei 
Vollgeschossen zulässt. Gleichzeitig werden die bisherigen zweigeschossigen Zonen 2a 
und 2b zu einer Zone 2 zusammengeführt. Die Unterscheidung ist im realisierten 
Gebäudebestand nicht ersichtlich. Durch Umsetzung der Geschossflächenziffer 
entsprechend der kantonalen Bauordnung werden künftig etwas grössere Bauvolumen 
möglich. Im Gegenzug sind künftig strengere Vorgaben zur Anrechenbarkeit von 
Grünflächen über Tiefgaragen oder Kellerräumen vorgesehen. Zudem werden die 
Vorgaben in Bezug auf die Aussenraumgestaltung bei Neu- oder grösseren Umbauten 
präzisiert, um dem Aspekt eines naturverträglichen Siedlungsraums Rechnung zu tragen.

Die nachfolgende Skizze zeigt das der Ortsplanungsrevision zugrundeliegende 
Zonenkonzept.
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Zonierungskonzept Ortsplanungsrevision Witterswil

Inhaltliche Anpassungen wurden vom Kanton nur in wenigen Bereichen gefordert. Die 
gewichtigsten betreffen den Umgang mit den in der heutigen Nutzungsplanung enthaltenen 
Reservezonen, zusätzliche Analysen zu Gefahren im Gewässerraum sowie 
Aktualisierungen im Naturinventar der Gemeinde und im Inventar der geschützten 
Bauobjekte. Daneben macht der Vorprüfungsbericht verschiedene Hinweise zur formalen 
und redaktionellen Präzisierung einzelner Darstellungen und Festlegungen in den Plänen 
sowie im Zonenreglement.

Die Arbeitsgruppe Ortsplanungsrevision hat sich in den letzten Monaten zusammen mit 
unserem Planungsbüro plan:team intensiv mit den Feststellungen des Kantons 
auseinandergesetzt. Im Hinblick auf die Reservezonen, die gemäss kantonalen Vorgaben 
aufgehoben werden sollen, ist die Haltung, dass die Reservezone am Burgweg 
beibehalten werden soll. Diese ist bereits voll erschlossen und als Grenze des 
Siedlungsrands in der Planung festgelegt. Entsprechend den Empfehlungen der 
kantonalen Fachstellen zum Ortsbildschutz und zur Denkmalpflege wurde das Inventar der 
Kulturschutzobjekte überprüft und der kommunale Schutzstatus einiger Gebäude reduziert. 
In Bezug auf Verkehr und Erschliessung wurde dem Anpassungsbedarf betreffend 
Privatstrassen Rechnung getragen. Nach den geltenden rechtlichen Bestimmungen sind 
Privatstrassen in Gemeindehoheit zu überführen, wenn mehr als vier Liegenschaften 
erschlossen werden.  Eigentliche Änderungen in der Strassenverkehrserschliessung sind 
weiterhin nicht vorgesehen. Auch bezüglich Fusswege gibt es keine Anpassungen zur 
heutigen Situation. Überarbeitet wurden schliesslich die Bereiche Natur und Landschaft 
sowie Gewässer und Naturgefahren. Zum einen wurden die Planfestlegungen zu Wald, 
Hecken und Gewässern bereinigt und aktualisiert. Zum anderen wurde im Sommer letzten 
Jahres eine Überprüfung und Erneuerung der Gefahrenkarten für die Gewässerräume 
Binnbach und Marchbach eingeleitet. Das notwendige Gutachten wird in Abstimmung mit 
und unter finanzieller Beteiligung des Amts für Umwelt Solothurn erstellt.
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Nächster Schritt: öffentliche Mitwirkung

Unterdessen sind die vom Kanton geforderten Nacharbeiten weitgehend erledigt– es fehlt 
noch die Einarbeitung der aktualisierten Gefahrenkarte für den Marchbach und des 
aktualisierten Heckeninventars. Damit steht nun die Phase der öffentlichen Mitwirkung 
bevor. Der Gemeinderat wird sich Mitte Juni mit den überarbeiten Revisionsdokumenten 
befassen, um die Unterlagen für die Mitwirkung freizugeben. 

Ein öffentlicher Mitwirkungsanlass wird am Donnerstag, 22. Oktober 2026 in der 
Mehrzweckhalle stattfinden. Beginn ist um 19:30 Uhr. Gerne laden wir Sie hiermit zu 
diesem Mitwirkungsanlass ein und danken Ihnen, wenn Sie sich diesen Termin bereits 
vormerken.

Bereits vor dem Anlass werden die Reglemente und Pläne der revidierten 
Nutzungsplanung in der aktuellen Fassung auf der Gemeinde-Homepage bereitgestellt. Die 
Aufschaltung erfolgt circa Ende Juni. Ab dann können die Unterlagen nach vorgängiger 
Anfrage auch bei der Gemeindeverwaltung in gedruckter Form bezogen werden.

Im Anschluss an den Mitwirkungsanlass besteht Gelegenheit, innert einer Frist von 20 
Tagen schriftliche Stellungnahmen einzureichen. 

Der Gemeinderat wird im Ergebnis der Mitwirkung allfällige weitere Anpassungen an der 
geplanten Nutzungsplanung vornehmen und diese dem Kanton zu einer zweiten 
Vorprüfung vorlegen. Der nächste Schritt ist dann der Erlass der revidierten 
Nutzungsplanung durch den Gemeinderat und die formale öffentliche Auflage. Wenn diese 
abgeschlossen ist, erfolgt die Genehmigung durch den Regierungsrat des Kantons 
Solothurn. Parallel dazu ist von der Gemeindeversammlung das an die neue 
Nutzungsplanung angepasste Baureglement zu verabschieden.

Für Fragen steht Ihnen der Gemeinderat gerne zur Verfügung. Sie können sich an Doris 
Weisskopf, Gemeindepräsidentin (doris.weisskopf@witterswil.ch) oder Dr. Claus Wepler, 
Gemeinderat (claus.wepler@witterswil.ch) wenden.

Information zur Einordnung

Die gültige Zonenordnung von Witterswil stammt aus dem Jahr 2006. Grundsätzlich 

muss die Ortsplanung alle 10 bis 15 Jahre überarbeitet werden, um Anpassungen an die 

Siedlungs- und Nutzungsentwicklung sowie veränderte Rahmenbedingungen 

vorzunehmen. Hierbei sind die Vorgaben des im Jahre 2013 verabschiedeten 

Raumplanungsgesetz des Bundes und des kantonalen Richtplans zu beachten. Oberste 

Ziele einer Ortsplanung sind der schonende Umgang mit den räumlichen Ressourcen 

und eine auf die innere Verdichtung ausgerichtete Siedlungsentwicklung. In diesem 

Rahmen ist es Anliegen des Gemeinderats, dass die gute Wohn- und Lebensqualität in 

Witterswil erhalten und gesteigert wird. Auf dieser Basis erfolgt die Überarbeitung der 

grundeigentümerverbindlichen Nutzungsplanung (Zonen- und Erschliessungsplan, 

Zonen- und Baureglement). 

Website: www.witterswil.ch, «Informationen» / «Gemeindeprojekte, Ortsplanung»

http://www.witterswil.ch/
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Aus den Kommissionen

Umweltkommission
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Baukommission
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Aus der Bürgergemeinde
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Aus der Schule
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Aus der Kirche
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Aus den Vereinen / Institutionen
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10 Jahre Landhuus

Natürlich ist unser Restaurant viel älter als zehn Jahre. Es ist im Jahre 1912 vom 
Einheimischen Paul Leu erbaut und dann einige Jahre als Wirt selbst betrieben 
worden. Es wurde immer wieder verpachtet und wechselte oft auch die Besitzer. 

Damals reichte natürlich der finanzielle Ertrag ohne zusätzlichen Nebenverdienst 
bei weitem nicht aus.

Ab den 1970er Jahren wurde das Gebäude mehrmals baulich erweitert und auch 
innen den zeitgemässen Bedürfnissen angepasst. Innovative Wirtsleute 
verstanden es (meist), auf die richtige Führung eines erfolgreichen 
Dorfrestaurants einzugehen, so auch von einem Vorgänger der heutigen 
Wirtsleute, die das Landhuus während 15 Jahren gut betreuten. 

Trotzdem war es auch in den letzten Jahrzehnten zu Handänderungen und 
häufigen Pächterwechseln gekommen. 

Sidah und Hasan sind die 26. Betreiber des ‘Landhuus’, das früher ‘Restaurant 
Station’ hiess. 

Im vergangenen April haben die Wirtsleute unsere Dorfbevölkerung zum ‘10 
Jahre Jubiläumsfest’ eingeladen worden. Der gemütliche und fröhliche Anlass 
bei Live-Musik, Gesang und Tanz erfreute das Wirtepaar sehr. Es fühlte auch 
den Dank einer treuen Gästeschar.              

Seppi Stebler   
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Pro Witterswil lebt weiter. 

An der gut besuchten Generalversammlung vom 10.
April 2026 im Chueschtall konnten die anwesenden
Mitglieder erleben, dass Pro Witterswil auch nach 40
Jahren viele Freunde und Unterstützer hat.

Neben den üblichen Traktanden standen die Wahlen besonders im Rampenlicht. 
Nach 35 Jahren traten Myrta Ziegler als Präsidentin und 39 Jahren Albert Garrido 
als Kassier aus dem Vorstand zurück. Ebenfalls sind die Vorstandsmitglieder 
Edith Schmidli sowie Rosa Gamma zurückgetreten. Susi Wirz verdankte ihre 
langjährige Tätigkeit mit einem Rückblick auf die vergangene Zeit und einem 
Geschenk. Die Mitglieder bedankten sich bei ihnen mit einem grossen Applaus. 
An der Generalversammlung wurden die neuen Vorstandsmitglieder Angela 
Scherrer, Jasmine Weber und Paul Schoenenberger einstimmig gewählt.

Der Vorstand hat sich wie folgt konstituiert:
Christian Braun, Präsident, Susi Wirz, Aktuarin, Paul Schoenenberger, Kassier, 
Jasmine Weber, Angela Scherrer und Fredi Girod als Beisitzer.

Unsere kommenden Aktivitäten sind: Konzert am 13. Juni (siehe Inserat), Crêpes 
am Dorfladenfest (21./22.08.) und die Organisation der Adventsfenster im 
Dezember. Zudem unterstützen wir diverse weitere Aktivitäten im Dorf. 

Im Hinblick auf die nächste Generalversammlung suchen wir ein weiteres 
Vorstands-mitglied.

Sprich uns an – wir freuen uns auf dich!

Christian Braun: 076 355 1956 | braun.ch@gmx.ch

Paul Schoenenberger: 079 448 12 36 | info@psconsulting.ch

Für den Vorstand, Paul Schoenenberger
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Aus dem Dorfladen
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Veranstaltungskalender

Der Veranstaltungskalender ist nicht vollständig, wird aber jeden Monat 

aktualisiert. Angaben und Änderungen können an folgende Adresse 

gemeldet werden dorfzeitung@witterswil.ch

mailto:dorfzeitung@witterswil.ch
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